
Die feindliche E instellung des Beschuldigten kom m t be
sonders darin  zum  Ausdruck, daß der Beschuldigte 
durch die Hilfe seiner Arbeitskollegen zusätzlich 
U rlaub bekam, um an dem K atholikentag  in Fulda/ 
W estdeutschland teilzunehm en und er nach seiner 
R ückkehr diese üble gemeine Hetze verbreitete und daß 
er in W estdeutschland anläßlich dieses Besuches schon 
Verbindungen aufgenom m en hat, um nach seiner evtl. 
Republikflucht eine A nstellung zu finden. (Bl. 2 Rück
seite 6 d. A.)
III . Die stattfindenden Versam m lungen anläßlich der 
V orbereitung zur Volkswahl am  17. Oktober 1954 zei
gen der Bevölkerung die durch die unermüdliche A rbeit 
der W erk tätigen  in der Deutschen D em okratischen 
Republik erzielten Erfolge auf. Ebenso den Weg, der 
beschritten  werden muß, um  die Lebensverhältnisse in 
der D eutschen D em okratischen Republik noch m ehr 
zu verbessern, dam it die Deutsche D em okratische Re
publik als Basis in dem K am pf um den Frieden noch 
m ehr gefestig t wird. An diesen erzielten E rfolgen sind 
führende Persönlichkeiten im S taa tsap p ara t sowie 
F unktionäre der fortschrittlichsten  P arte i der A rbeiter
klasse, der SED, durch E insatz ih rer ganzen K ra ft 
m aßgeblich beteiligt.
D er Beschuldigte h a t diese führenden Persönlichkeiten, 
die die In teressen des deutschen Volkes vertreten , auf 
Grund seiner feindlichen E instellung gegen jede fo rt
schrittliche Entw icklung in ihrem  V erdienst um die 
sozialistischen E rrungenschaften  verleum det und herab
gesetzt. E r  is t diesen patrio tischen dem okratischen 
K räften  in  ihren ständigen Bem ühungen um  eine fried
liche V erständigung zwischen Ost und W est unserer 
deutschen H eim at durch seine staatsfeindliche H and
lung in den Rücken gefallen.
E r  h a t diese verbrecherische Handlungsweise bew ußt 
getan, um  andere Menschen negativ  zu beeinflussen 
und ih r V ertrauen  zu der Politik  der R egierung und 
der SED ersch ü tte rt wird. E r h a t sich bew ußt als 
W erkzeug der K riegstreiber be tä tig t und m uß sich 
dafü r verantw orten.
Ich beantrage:

1. H auptverfahren  vor dem B ezirksgericht E rfu rt 
— S trafsenat I  — zu eröffnen.

2. Term in zur H auptverhandlung anzuberaum en.
3. H aftfo rtdauer aus den Gründen ih rer Anordnung 

zu beschließen.

Im  A ufträge:
gez. N aum ann
S taa tsanw alt

Das Urteil des BG Erfurt vom  11. November 1954 lau
te te  auf drei Jahre Zuchthaus.

*

DOKUMENT 154

A nklageschrift des S taatsanw altes des Bezirkes E rfu r t 
vom 30. 3.1955

D er Handlungsgehilfe R., F .

in H aft seit dem 9. M ärz lau t H aftbefehl des K reis
gerichts E rfu rt-M itte  vom 10. M ärz 1955 in der U -H aft- 
an s ta lt E rfu rt,

w ird angeklag t:

am  8. M ärz 1955 in den K ongreßsälen in E r f u r t  an 
läßlich einer Feier zum Internationalen  F rauen tag  
H etze gegen die P arte i der A rbeiterklasse betrieben 
und dam it den F rieden des deutschen Volkes sowie 
aller friedliebenden Völker gefährdet zu haben.

Verbrechen s tra fb a r  nach: KD 38 Abschn. n  A rt. H I 
A m

W e s e n t l i c h e s  E r m i t t l u n g s e r g e b n i s  :

Am 8. M ärz 1955 fuhr der Beschuldigte nach E rfu rt, 
um  fam iliäre und geschäftliche A ngelegenheiten zu 
erledigen. Gegen 18.00 U hr suchte er die G aststä tte  
„Eierschw em m e“ auf, wo er einige G läser Bier und 
B ranntw ein tran k . Dieses Lokal verließ er gegen 
22.30 U hr und suchte aus G eschäftsinteresse das „Gilde
haus“ am  F ischm ark t auf. D ort tra n k  er noch einige 
Gläser Bier und verließ dasselbe gegen 23.00 U hr m it 
der Absicht, nach H ause zu fahren. E r schlug jedoch 
den W eg nach dem Bahnhof n icht ein, sondern ging 
die F u tte rs tra ß e  entlang, wo sich die K ongreßsäle be
finden. D er Beschuldigte wollte diese G asts tä tte  be
treten , w urde jedoch durch den Zeugen A. daran  ge
hindert, der an diesem Abend die E in trittskontro lle  aus
übte und die s tr ik te  Anweisung erhalten  hatte, zu der 
dort stattgefundenen V eranstaltung  anläßlich des 
In ternationalen  F rauen tages durch die Konsumgenos
senschaft keinen Betriebsfrem den hereinzulassen. Trotz 
des Hinweises versuchte der Beschuldigte daraufhin, 
den Zeugen A. beiseite zu schieben. Da ihm dies nicht 
gelang, b rach te er seine w ahre E instellung gegen die 
P arte i der A rbeiterklasse offen zum  A usdruck und be
schim pfte den Zeugen A. (S. Bl. 4 d. A.).
Des w eiteren hetzte er gegen den hohen Entw icklungs
stand der F rauen  und Jugendlichen und sah denselben 
als U n tergang  an, da diese bestimm en, aber n icht ver
stehen würden, (s. Bl. 3 d. A.)
Inzwischen w aren die Zeugin H. und der Zeuge W. 
hinzugekommen, zu denen der Beschuldigte wiederum 
sich hetzerisch gegen die SED äußerte  und diesen an 
drohte, daß die P arte i der A rbeiterklasse es n icht m ehr 
lange mache und es bald anders kommen müsse. N ach
dem der Zeuge W. seinen V P-H elferausweis dem Be
schuldigten gezeigt hatte , beschim pfte er diesen m it 
„Spitzel“.
D aß der Beschuldigte ein negativ  eingestelltes E lem ent 
ist, und nicht an  die K ra ft der friedliebenden p a tr i
otischen K räfte  glaubt, beweist sein w eiterer Ausspruch, 
„daß es alles keinen Zweck hätte , da in zwei Jah ren  
sowieso die Atombomben fallen“.
In  der Zeit der angespannten Lage kom m t m it aller 
D eutlichkeit die Z ielsetzung der Politik  des Lagers des 
Friedens zum Ausdruck. Der K am pf um  die E rha ltung  
des Friedens und die Anwendung der A tom energie zu 
friedlichen Zwecken zeigen k la r und eindeutig die P er
spektiven auf. Anders die Politik der K riegstreiber, 
die durch das Auf stellen von Atom geschützen in W est
deutschland zeigen, daß sie die A tom energie zur V er
nichtung jeden F ortsch ritts  m ißbrauchen und die Völ
ker in Tod und Verderben stürzen wollen. In  dieser 
Zeit, wo sich alle patriotischen K räfte  einsetzen, dam it 
die K riegstreiber an diesem Verbrechen gehindert w er
den und an die K ra ft der friedliebenden Menschen 
glauben, h a t der Beschuldigte seine üble Hetze began
gen und ist dam it diesen patriotischen K räften  in den 
Rücken gefallen und m uß sich dafür verantw orten.
Ich beantrage:
1. Das H auptverfahren  vor dem B ezirksgericht E rfu rt 

— I. S tra fsenat -— zu eröffnen,
2. Term in zur H auptverhandlung anzuberaum en,
3. H aftfo rtdauer aus den Gründen ih rer Anordnung zu 

beschließen.
Im  A ufträge:
gez. N aum ann
S taatsanw alt

Das Urteil des Bezirksgerichts Erfurt vom 5. Mai 1955 
lautete auf 2 Jahre Gefängnis.
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